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die UnterbrmWng der einzelnen Familienglieder eine Vereinbarung im Sinne
von Art. Id des Konkordates getroffen wird.

Tenigemäsz wird erkannt:
1. Turch den vorüber gebenden Wegzug der Familie M. ans .dem KEnwn

Groubünden ist eine Unterbrechung des Wohn-sives im Sinne von Art. -t des
Konkordates nicht eingetreten: die für die Verteilung der Unterstützungslast
maßgebende Wohnsitzdaner hat dadurch keine Aenderung erlitten.

2. Ein Ersatz der dem Kanton Appenzell in der Zwischenzeit bis zum
heutigen Datum erwachsenen Unterstützungskosten hat nicht stattzufinden.

3. Ter Ehemann M. ist berechtigt, seine Familie im Kanton Grau,blinden
zu vereinigen, und es wird der letztere Kanton verpflichtet, diese Familie nach
Vorschrift des Konkordates (Art. -"> und î)) ausreichend zu unterstützen. Vorgehalten

bleiben allfällige Vereinbarungen über die Unterbringung einzelner Familien

Mitglieder außerhalb des Wohnkantons im Sinne des Art. 15, sowie
armenpolizeiliche Massträhmen im Sinne der Art. 12 und 14 und von Art. 13, Abs. 2,
des Konkordates.

Bern. N a t u r a l v e r p f teg u n g dür f tiger D ur ch reisender. Im
Jahre 192(l haben auf den 33 bernischen Naturalverpfteguugsstationen 18,913
Wanderer Verpflegung und Unterkunft gefunden gegen 22,112 im Vorjahre
(4394 Mittags- und 14,324 Nachtgäste); es ist somit eine Verminderung
um 3194 Personen eingetretein Tie Zahl der Ausländer ist voll 339 im Jahre
1919 auf 393 zurückgegangen. Hinsichtlich des Alters steht die Kategorie 49—39
Jahre mit 4949 Wanderern obenan; 24 waren über 79 Jahre alt. Die Gesamt-
kosten her Naturalverpflegung betrugen Fr. 43,921.33 oder, auf den Kopf her
dem Kantonalverband angehörenden Bevölkerung berechnet, 9,7 Rp.

Die'Sache der Naturalverpflegung scheint, so bemerkt der Bericht, in einen
Umwandlungsprozeß eingetreten zu fein, dessen Resultate sein dürften: Enge
Verbindung der Sache mit dem eidgenössischen Arbeitsamt, Verbreitung der
Wanderfürsorge über die ganze Schweiz, Unterstellung derselben unter einheitliche

Vorschriften, die u. a. auf eine gewisse Sichtung des Wan der erb esta nÄes

hinzielen werdeil; Bundesbeiträge nicht nur an den Arbeitsnachweis der
Stationen, sondern auch an die Verpflegung seibist. 8t.

Literatur.
Ein Nrichsarmengcseh. Vorschläge zur Reform der deuchchen Reichsgesetzgebung.

Auf Veranlassung des deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, bearbeitet von F. Tiefenbach, Geheimer Justizrat. Karlsruhe in Baden
1929. G. Brauilsche Hofbuchdruckerei und Verlag. IV und 394 Seiten. Preis
99 Mk.

Das Buch enthält viel mehr als fein Titel vermutm läßt, nämlich eine
Theorie der Armenfürsorge und eine Darstellung ihrer geschichtlichen Entwicklung,

wie auch derjenigen der Armengesetzgebung in Deutschland und dem
Ausland. Für uns in der Schweiz, die wir uns ja seit Jahren mit dem Uebergang
vom Heimatprinzip zum Unterstützung-Wohnsitz beschäftigen und auch gelegentlich,

wenigstens auf kantonalem Boden, die Frage der Staatsarmenpflege
ventilieren, sind die Kapitel über die Mängel des Unterstützungswohnsitzgesetzes und
den Staat als Träger der Armenlasten ganz besonders von hohem Interesse.
Die Armengefetzgebung der Schweiz ist sehr ausführlich behandelt, und in andern
Kapiteln des Buches wird auf die Verhandlungen der Schweizerischen Armen-
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Pfleger-Konferenz und schweizerische Publikationen über das Armenwesen Bezug
genommem Zur Reform der deutschen Armengesetzgebung postuliert der
Verfasser: einen klagbaren Anspruch des Hilfsbedürftigen auf Unterstützung, erweiterte

Festlegung des Maßes der Unterstlltzungspflicht (Erziehung, Beruss-
befähigung), Aufhebung des Unterstützungswohnsitzes und Ersatz durch das Aus-
enthaltsprinzip und andere Verteilung der Lasten unter starker Heranziehung
des Reiches. Die Publikation Diefenbachs stellt sich den klassischen Arbeiten des

unvergeßlichen Stadtrates Dr. Münsterberg liber das Armenwcsen Würdig an
die Seite. vV.

Schriften des Teutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
Neue Folge. Heft I: Gekürzter Bericht über die Verhandlungen des 36. Deutschen

Fürsorgetages des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
am 2t. und 25. September 1929 in Jena. Inhalt: D i e g e s e tz l i ch e R e f o r m
der öffentlichen Armenpflege. G. Braunsche Hofbuchdruckerea und
Verlag. Karlsruhe i. B. 192t. VI und 96 Seiten. Preis 15 Mk.

Mit Freuden wird man es begrüßen, daß die in Fllrsorgekreisen
hochgeschätzten gelben Hefte des ehemaligen Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit nunmehr fortgesetzt werden. Das vorliegende erste Heft der
neuen Folge enthält Berichte und Diskussionen über die gesetzliche Reform der
öffentlichen Armenpflege und die Forderungen für eine Armengcsetzgebung vom
Standpunkt der ländlichen Verhältnisse und ist auch für schweizerische Armenfür-
sorgcr wegen seiner Erörterungen über den Begriff der Hilfsbedürftigkeit, über
Aufenthaltsprinzip und Freizügigkeit, Verteilung der Armenlasten usw. überaus
wertvoll. stV.

Statistische Mitteilungen betreffend den Kanton Zürich. Heft 138. Herausgegeben

vom kant. statistischen Bureau. Beiträge zur Wirts ch a t t s -

star ist ik: 1. Die Weinerte in den Fahren 1918 und 1919. 2. Die Milchwirtschaft

:n den Fahren 1918 und 1919. Winterthur, Buchdruckerei Geschwister
Ziegler 1921. 68 Seiten.
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Die Gleichheit
öer Aantone

Akademische Antrittsrede
gehalten an der Universität

öllirich von
U. Zur. Dietrich Schindler

preis 4 Lr.
Arl.Znst. ZrellFWli. Mn«

«>« !» Sl« »l» IM
Mlt einem Plan von Zürich u. Umgebung, sowie einem Plan
des Corso-, Pfauen- u. Stadttyeoters. der Tonhalle u. einem

Straßenverzeichnis.

Der vorgeiückten Zeit wegen nur noch IF Ar.
solange Vorrat.

Art. MM Nel »i. MIN. W«.
Der Ehevertrag nach

Schweizer Recht.
Praktische Darstellung in
Fragen und Antworten von
Or. jar. F.Fuchs, Rechtsanwalt

in St. Gallen. Fr. 4.s»

Art. Institut Orell Füßli,
Zürich.

Vom

WW» MeWeMl und leim WuiW»
Von Nervenarzt Dr. meä. Walter Gut,

Äohenegg-Meilen.
Broschiert ô Fr., in Leinwand geb. Fr. 7.S0.

Art. MM Mit Will. AM. MW.
Buchdruckerei „Effingerhof A.-G." in Brugg.
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